
Regelungen zur Übernahme von Masterarbeiten im Fach 

„Betriebswirtschaftliche Steuerlehre“ 

 

1. Berechtigung zur Übernahme von Masterarbeiten 

Voraussetzung für die Übernahme einer Masterarbeit ist die Einreichung der Bewerbungs-

unterlagen mindestens vier Wochen vor dem gewünschten Starttermin. Zudem müssen aus-

reichend Betreuungskapazitäten am Institut vorhanden sein. Die vorherige Teilnahme an der 

Veranstaltung „International Taxation“ oder „Umwandlungssteuerrecht“ wird empfohlen. 

 

2. Vergabemodalitäten 

Auf dem Antrag auf Übernahme einer Masterarbeit kann der Bewerber Themen aus dem 

Themenpool oder auch eigene Themenvorschläge angeben. Die finale Themenvergabe er-

folgt dann in Absprache mit dem Institut. Der für die Themeneröffnung gewünschte Termin 

ist vom Bewerber grundsätzlich im Kalenderjahr frei wählbar, wird aber mit dem Institut ab-

gestimmt. Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 22 Wochen und beginnt an dem 

Tag, der auf den Tag der Themeneröffnung folgt. Der Bewerber hat folgende Unterlagen, 

mindestens vier Wochen vor dem gewünschten Termin der Themeneröffnung, einzureichen: 

 Antrag auf Übernahme einer Masterarbeit 

 aktueller Notenauszug über bisher erbrachte Teilleistungen im Masterstudiengang  

 Bachelorzeugnis (mit Übersicht der erbrachten Einzelleistungen) 

 kurzer, tabellarischer Lebenslauf 

Bei einer Übernachfrage erfolgt die Auswahl in Abhängigkeit der bisher erbrachten Stu-

dienleistungen und der Vertiefungsschwerpunkte sowie in Abhängigkeit des Studienfort-

schritts. 

 

3. Abgabemodalitäten 

Der Bewerber hat zwei gebundene Exemplare der Masterarbeit (in fester Klebebindung) 

beim ISC einzureichen. Dabei soll der Umfang von etwa 60 Seiten nicht überschritten wer-

den. Zusätzlich ist die vollständige Arbeit in elektronischer Form als PDF-Dokument auf ei-

nem geeigneten Datenträger (z.B. einer CD) beizulegen. Falls vorhanden, sind auch etwaige 

Berechnungen (z.B. in Excel oder Mathematica) oder statistische Auswertungen mit den je-

weiligen Datensätzen (z.B. in Stata) auf dem Datenträger abzugeben. 

 

München, den 01. Februar 2016             Prof. Dr. Deborah Schanz 


